
879

zu thun 5 vOto, ualll idem facere Sine VO:tO Qui enim
VI VOt!I Agit, motivO religionis et proposito firmiori. magisque(COnstanti Operatur.“ Desgleichen entſcheidet auch Schwane in ſeinerſpeciellen Moraltheologie Th 65), daſs auch eine pflichtgemäßeandlung ott gelobt werden könne „und erhält dieſelbe dadurch
vom Gelübde eine nelle ſpecifiſche üte und die Unterlaſſung der⸗
ſelben eine 0  E  6 ſpecifiſche Schlechtigkeit, in der EIzugleich als ein Bruch eines Gelübdes ekannt werden muſs“Es iſt ferner gewi eine sententia COmmunis theologorum,we die Giltigkeit jenes Gelübdes bejaht, keine ſchwere Sünde
begehen wollen Alle jene Autoren, E die Giltigkeit dieſeselu vertreten, müſſen auch In der gegenwärtigen rage unſererV

Inſicht beiſtimmen, denn das Meiden der chweren Sünden iſt gewiE wozu wir verpflichtet ſind Die rage, inwieweit dasſelbe Gelübde
betreffs der läſslichen Sünden Giltigkeit hat, iſt hier ohne Belang,denn, die Giltigkeit dieſes Gelübdes beſtritten wird, ſo geſchiedies Qus einem anderen Grund

Sempronius war daher vollkommen Im Rechte, als ETL die
beſagten Orte mn der Religionslehre von ſtreichen ließ, denn
dieſelben enthielten den Irrthum, als könne nuLr das d  1  L, nichtaber auch das Pflichtmäßige Gegenſtand eines Gelübdes ſeinDer Zuſatz, welchen Sempronius Stelle der geſtrichenenOrte einfügen ließ, iſt zwar In der Definition des Gelübdes über⸗
lüſſig, denn Sempronius hätte ſeiner Erklärung einfach die
Definition des Thomas „ promissio Deo facta“ zugrundeegen können, durch we das Weſen des elu  E  . wie auehmtu emerkt, vollkommen ausgedrückt wird Semproniusjedoch den Begriff des bonum melius auch in der Definition zumAusdrucke bringen, ſo die beigefügten Worte wodurch man
nicht Eſſere verhindert, vollkommen richtig ewählt, denn
das Weſentliche dieſes Begriffes liegt nicht, wie oben ezeigt wurde,darin, daſs der Gegenſtand des elu und für ſich beſſer ſeinals das Pflichtmäßige, ſondern eben darin „Ut IIOII Sit. wie
Reiffenſtuel (Theol. 1II0O tOm radC VI) ſagt, 2 impeditivumalterius Operis ECxCellentioriss.

nri  10 iſt eS aher auch, wenn Vering (Kirchenrecht, zweiteAuflage, 265) das Gelübde definiert als „ein btt geleiſtetes
erſprechen, ihm Wohlgefälliges thun, wozu man nichtchon ſich verpflichtet wäre

4⁴ Vering fügt dann noch inzu„Man ru dieſes ſo aus: das Gelübde mu de meliori 50n0

ſein und iſt daher der irrigen Anſicht, daſs Unter dem drucke
bonum melius ausſchließlich das Räthliche verſtehen ſeiMai ſau o

ſef reiherr von Grim menſtein.

(Die heilige Communion in Frauenklöſternund nicht Urch geleiteten Laienorden.) In
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dem päpſtlichen Decrete 17 December 1890 eißt * darüber:
* „Was die Gewährung oder die Verſagung der eiligen Communion
anbelangt, verordnet der heilige ater, daſs olche Gewährungen
und Verſagungen ausſchließlich von den ordentlichen und außer⸗

VI ＋

aherordentlichen Beichtvätern abhängen ollen“ ſ
werden alle erinnert, daſs ſie mit —2— ſich auf die heilige Communion
vorbereiten und leſelbe an den durch die Ordensrege beſtimmten
agen empfangen ollen; und daſs, wenn In Anbetracht des glühenden
Verlangens und des geiſtlichen Fortſchrittes eines Mitgliedes der
Beichtvater einen häufigeren Empfang für erſprießli erachtet, der
letztere dazu die Erlaubnis geben kann. Wenn aber jemand die
Erlaubnis zur häufigeren oder gar täglichen Commuinon erhalten
hat, ſo iſt EL verpflichtet, den Oberen davon In Kenntnis zu etzen
Glaubt dieſer jedo gerechte Oder gewichtige Gründe olche
häufigeren Communionen aben, muſ EL dieſe dem Beichtvater
mittheilen, deſſen Urtheil ſ

leli maßgebend C1.

Zu dieſen Beſtimmungen hat der hochwürdigſte H  Ir Biſchof
von Münſter überaus Aſſende Erklärungen egeben, die auch über
den Kreis ſeiner löceſe hinaus eachtung verdienen. „Da In
jedem Kloſter mehrere Beichtväter nebeneinander zu wirken aAben

der (COnfessarius Ordinarius nd der (COonfessarius Cxtraordinarius
und da In der ege nach drei Jahren jedesma eln Wechſel In

der Perſon de ordentlichen Bei  vater eintritt, ſo erſchein *
von großer Bedeutung, daſs die Beichtväter der bezeichneten reli⸗
giöſen Genoſſenſchaften ihre Befugniſſe In Gewährung und Ver
ſagung der heiligen Communionen richtig auffaſſen und möglichſt
gleichmäßig zur Anwendung bringen. Zu dieſem We ird
Folgendes hervorgehoben: An welchen agen die heilige
Communion von den Mitgliedern der religiöſen Genoſſenſchaft
empfangen werden ſoll, wird R1 die Ordensrege feſtgeſtellt. Die
hiedurch gegebene Norm ſoll, ſoweit ES immer angeht, ſowo für
die Communität wie für das einzelne Mitglied als maßgebend
gelten, und die Beichtväter Aben ihre beſondere Aufgabe darein 3u
ſetzen, dies zu erzielen. Auch in ſo

2 Hinſicht gilt der Satz Ordo
dux St 20 Deum;, t ꝗguE Deo sunt, O0rdinata sunt. Wie
nicht dem Ordensoberen, ſo eS auch nicht dem Beichtvater zu,
für die Communität die Zahl der Communiontage vermehren oder
zu vermindern oder die feſtgeſetzten zu verlegen. aber eine oder
andere Ordensperſon durch äußere Verhältniſſe behindert worden,

einem durch die ege feſtgeſetzten Tage die heilige Communion
3 empfangen, ſo ſoll ſie, wenn der Communiontag ſich einen
beſtimmten Feſttag knüpfte, die heilige Communion nicht an einem
anderen Tage nachholen; andelt ES ſich aber eine ochen⸗
Communion, ſo ſoll das 0  olen einem anderen Tage inner⸗
halb der betreffenden Woche verſtattet werden, enn die ege ſo
zuläſst. Die Beichtväter dürfen einzelnen Ordensperſonen
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den durch die ege feſtgeſetzten Communiontagen die heilige Com⸗
munion 3 empfangen verbieten, enn ſch te Gründe
dazu vorliegen; CS nun, daſs die orſchri des eiligen Concils
von Trient Sess. 135 CAD 5 gullus sibi conscius eccati
mortalis, quantumvis Sibi COntritus videatur. absquae praemissa
Sacramentali Confessione ad HEucharistiam aCCedere debea
mn Anwendung kommen muſs, oder daſs hochgradige Scrupu⸗
oſität, Verſinken In 1  E Lauheit, hartnäckige
Gewohnheit einer ganz freiwilligen läſslichen ünde, gegen auernd
ſchlechte Vorbereitung zur Beichte und Communion wirkſam angekämpſt
werden ſoll geſehen von derartigen beſonderen Ausnah E·;

fällen ollen die Beichtväter auf die Innehaltung der feſtſtehenden
Communiontage auch bei denjenigen Ordensgliedern dringen, welche
eS in dem Streben nach Vollkommenheit noch nicht ſowei gebracht
aben, daſs ſie die überlegte läſsliche Sünde nur ſelten begehen
und die unüberlegten ſündhaften Affecte ernſtlich unterdrücken und
zugleich n den Ugenden fortzuſchreiten ſtreben So gewi die
bezeichnete Dispoſition Im allgemeinen zur Gewährung der mehr⸗
maligen Communion gefordert werden ſoll (Efr Lehmkuhl théologia
moralis II II 156); ſo muſs doch bei Ordensleuten die Rückſicht
auf die Geſammtheit mit in die agſchale gelegt werden. Die
Ordensbeichtväter werden aher die ſchwächeren Ordensperſonen
anleiten, daſs ſie die der öfteren Communion entſprechende Tugend⸗
Uſe allmählich erklimmen, Im übrigen aber, wofern nicht einer der
Unter bezeichneten Ausnahmefälle vorliegt, mit dem eiligen ater
In Nr VI Unſeres ecrete alle ermuntern und ermahnen, ad
8. Synaxim CUurent diligenter DPraeparare t. aCcedere diebus
1II Propriis regulis statutis.“ Die Gewährung einer noch
häufigeren Communion, als In den Ordensregeln vorhergeſehen,

einzelne Ordensglieder ird Im Decrete ausdrücklich den Ordens—
oberen ab⸗ und dem Beichtvater zugeſprochen. Daſs der etztere
dieſe efugnis nicht, auch Im Einzelfalle, auf andere, die
Ordensoberen übertragen, ondern immer nur perſönli und direct
dem betreffenden Pönitenten gegenüber zur Anwendung bringen
kann, braucht wohl kaum rwähnt zu werden. Nach dem Decrete
können die Beichtväter die äufigere und ſelbſt die tägliche
Communion denjenigen Ordensperſonen geſtatten, bei welchen ſie
U „Ob fervorem et spiritualem profectum“ für erſprießli
erachten. Bezüglich des „Fervor“ wird man darauf ehen müſſen,
ob derſelbe echt iſt, In einer ahr

⁴ glühenden Liebe
Chriſtus dem Seelenbräutigam wurzelt und nicht etwa, wenn auch
vielleicht unbewuſst, QAus einer gewiſſen Sucht nach dem Außer⸗
gewöhnlichen dgl hervorgeht. Bezüglich des „profectus Spiri-
tualis“ iſt für die äufigere Communion die Unter angeführte
Dispoſition maßgebend. Für die Zulaſſung zur täglichen Com⸗
munion ordern die bewährteſten Theologen (Lehmkuhl an⸗
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dauernden Feuereifer zum täglichen Fortſchreiten In der VIA iIllumi—
nativa und unitiva. Im näheren, daſs die böſen Affecte zUum großenTheile bereits getilgt ſind und die chriſtliche Vollkommenheit In derallſeitigen Nachfolge Chriſti, beſonders in ſeiner Armut, Urück⸗ſetzung und Geduld eifrig epflegt ird Während dieſe Erforder⸗Ni In den täglichen Verhältniſſen des Ordenslebens ſtreng zubeobachten ſein werden, wird auf dem Krankenbette, namentlich bei
todesgefährlichem Siechthumwerden dürfen, wofern die S

die tägliche Communion leichter gewährt
nach außen el ewirkt werden kann.

endung Im Kloſter ohne AuffDie innere ehen
Verfaſſungder betreffenden Perſon darf aber nicht die einzige Richtchnur bilden,nach der die Beichtväter die öftere und vielleicht tägliche Communion

geſtatten oder verſagen. Vielmehr muſs zugleich In Betracht gezogenwerden, ob die Ausnahmen der Geſammtheit förderlich ſind oder
nicht Urde durch olche Bevorzugung die Hausordnung erhebligeſtört oder, wos namentlich bei unſeren charitativen GenoſſenſchaftenEl zutreffen dürfte, die Berufsthätigkeit der Mitglieder gehemmt;ſtünde befürchten, daſs bei den übrigen Mitgliedern eid und
Eiferſüchteleien ſich einſtellten, daſs nunmehr auch dieſe die öftereZulaſſung verlangen und infolge der Nichtgewährung das Zutrauen
um Beichtvater und die lebe den bevorzugten Ordensgenoſſenverlieren, daſs 0 Friede und intra ader und leBliſich Parteiungen im Kloſter einniſten möchten, ſo werden
ſichtige Beichtväter von der Gewährung Abſtand nehmen Der
heilige ater will 10 durch die Beſtimmungen des eCrete bewirken,daſs 5„ꝗuae ad Spiritualem alumnorum profectum t 0 Unitatis
ID et COncordiam IN Communitatibus Servandam salubriter
et sapienter COnstituta jam fuerint“ nicht „in animarum dis-
crimen, In COnscientiarum anxietatem insuper II EXxternae
pacis disturbationem“ umſchlagen. Die Beichtväter werden aber
dann die für die öftere Communion Befähigten dadurch ent⸗
ſchädigen ſuchen, daſs ſie dieſelben mit der geiſtlichen oder egierde⸗Communion recht ertrau machen.“ Soweit die Erklärungen des
hochwürdigſten Herrn Biſchofe von Münſter (5 Januar 1892).Profeſſor üguſtin vn

(Sacramenten⸗Empfang der —  Arier. An
ieſe Paſtoralfrage ſchließen wir die Bemerkungen ＋

7 die ein PfarrerUunter vorſtehender Spitzmarke In Ni 17 (1892) des „Anzeiger fürdie katholiſche Geiſtlichkeit Deutſchlands“ veröffentlicht. Er ſagt Die
tägliche Communion der Tertiarier halten wir weder für wünſchens⸗wert, noch für rathſam oder gar empfehlenswert, und zwarx Qus
folgenden Gründen: Weil ſie, wie die Erfahrung ehrt, gar El
zu geiſtlichem Hochmuth Uhr und die Gefahr des Sacrilegs oder
doch der Gleichgiltigkeit und Abſtumpfung das hochheiligſteAltarsſacrament In ſich irg Es iſt darum auch ſe Iin öſtern


